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§ 17 WG 2001 Aufgaben
 WG 2001 - Wehrgesetz 2001

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 07.07.2024

1. (1)Den Stellungskommissionen obliegt die Feststellung der Eignung der Personen, die sich der Stellung

unterziehen, zum Wehrdienst. Hiebei haben die Stellungskommissionen auch Wünsche der angeführten

Personen hinsichtlich der Zuteilung zu Waffen- und Truppengattungen und zu Truppenkörpern

entgegenzunehmen sowie Erhebungen über die Ausbildung und besonderen Fachkenntnisse dieser Personen

anzustellen.

2. (2)Die Stellungskommissionen haben die Eignung der Personen nach Abs. 1 zum Wehrdienst auf Grund der

ärztlichen und psychologischen Untersuchungen mit einem der folgenden Beschlüsse festzustellen: „Tauglich“

oder „Vorübergehend untauglich“ oder „Untauglich“. Zu den Beschlüssen der Stellungskommission bedarf es der

Anwesenheit aller Mitglieder und der Mehrheit der Stimmen. Ein auf „Tauglich“ lautender Beschluss bedarf

jedenfalls der Zustimmung des Arztes. Erscheint für die Feststellung der Eignung eine fachärztliche Untersuchung

erforderlich, so sind die Personen nach Abs. 1 von den Stellungskommissionen einer solchen Untersuchung

zuzuführen.
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